
Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Aufbau und Be-
fugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehörden-
gesetz) in der Fassung vom 13. Mai 1980, zuletzt geän-
dert am 16. September 2009, in Verbindung mit § 35 
Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. 
S. 602), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
20. Mai 2014 (GV.NRW.S. 294), erlässt der Oberbürger-
meister der Stadt Oberhausen folgende 
 

ALLGEMEINVERFÜGUNG 
 
1. Trage- und Mitführverbot von Bekleidungsstücken 

mit Abzeichen, Emblemen, Schriftzügen, Colours 
oder sonstigen Kennzeichnungen der Motorrad-
gruppierungen, ähnliche sog. Outlaw Motorcycle 
Gangs und rockerähnlichen Gruppierungen. 

 
Im unter Punkt 3 näher bezeichneten Gebiet ist es unter-
sagt, Bekleidungsstücke zu tragen oder mitzuführen, die 
mit Abzeichen, Emblemen, Schriftzügen, Colours oder 
sonstigen Kennzeichnungen der (Motorrad-) Gruppie-
rungen Bandidos MC, Hells Angels MC, Hells Angels 
MC Charter Hellgate, Satudarah MC, Outlaws MC, 
Gremium MC, No Surrender MC, Mongols MC, Red 
Devils MC Germany, Support 81, MC Guardians, 
Chicanos MC, Hermanos MC Germany, The Clan 81, 
Caballeros MC, Malditos MC, Blood Brothers MC, 
Crew 45, Brothers MC, Turkos MC, Osmanen BC, 
Germania SG, Chainbrothers MC, Black Jackets, 
United Tribuns und Freeway Rider’s versehen sind. 
 
Das Verbot gilt auch für Kleidungsgegenstände, die in 
Text, Bild oder Zeichen den Namen, das Symbol oder 
sonstige Kennzeichnungen einer Zugehörigkeit oder 
Unterstützung der genannten Gruppe, deren Unter- 
stützergruppen, die unter gleichen Colours firmieren 
oder rockerähnlichen Gruppierungen wiedergeben. 
 
Ferner ist die Wiedergabe der Schriftzüge und Parolen 
„Respect Few, Fear None“ und „Expect no mercy“ sowie 
des Signums „1%er“ oder „1%“ in einer Raute und die 
Bezeichnungen „Outlaw Motorcycle Gang“ oder „Outlaw 
Motorcycle Club“ verboten. 
 
Beispielhaft sind Symbole der bezeichneten Gruppen 
als Anlage 1 aufgeführt. 
 
2. Zeitlicher Geltungsbereich 
 
Das unter Ziffer 1 festgelegte Verbot gilt in dem unter 
Ziffer 3 genannten Bereich zu folgenden Zeiten: 
 
- von Mittwoch, 15.06.2022, 10:00 Uhr,  

bis Donnerstag, 16.06.2022, 03:00 Uhr, 
- von Donnerstag, 16.06.2022, 10:00 Uhr,  

bis Freitag, 17.06.2022, 01:00 Uhr, 
- von Freitag, 17.06.2022, 10:00 Uhr,  

bis Samstag, 18.06.2022, 03:00 Uhr, 
- von Samstag, 18.06.2022, 10:00 Uhr,  

bis Sonntag, 19.06.2022, 02:00 Uhr, 
- von Sonntag, 19.06.2022, 10:00 Uhr,  

bis Montag, 20.06.2022, 01:00 Uhr, 
- von Montag, 20.06.2022, 10:00 Uhr,  

bis Dienstag, 21.06.2022, 02:00 Uhr. 
 

3. Räumlicher Geltungsbereich 
 
Das unter Ziffer 1 festgelegte Verbot gilt in dem wie folgt 
festgelegten Bereich: 
 
- nördliche Begrenzung: Brandenburger Staße, Eichel-

kampstraße bis Ecke Holtener Straße, Parkplatz am Bun-
ker (untere sowie obere Ebene), Eugen-zur-Nieden-Ring 

- östliche Begrenzung: Eugen-zur-Nieden-Ring bis Zur 
Gutehoffnungshütte 

- südliche Begrenzung: Bahnhofstraße bis Ostrampe 
- westliche Begrenzung: Ostrampe 
 
Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich zudem aus 
der Anlage 2 zu dieser Verfügung. 
 
4. Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 
Im öffentlichen Interesse wird gem. § 80 Abs. 2 der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) die sofortige 
Vollziehung dieser Verfügung angeordnet.  
 
5. Androhung von Zwangsmitteln 
 
Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die Ziffer 1 dieser 
Allgemeinverfügung innerhalb des in Ziffer 2 und 3 genann-
ten zeitlichen und räumlichen Geltungsbereiches wird gem. 
§§ 55, 57, 60 und 63 des Verwaltungsvollstreckungs- 
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW) 
ein Zwangsgeld in Höhe von 500,- € angedroht.  
 
Platzverweis 
 
Im Falle der Zuwiderhandlung gegen die Ziffer 1 dieser 
Allgemeinverfügung innerhalb des in Ziffer 2 und 3 ge-
nannten zeitlichen und räumlichen Geltungsbereiches 
wird bei Vorliegen der Voraussetzungen im Übrigen ein 
Platzverbot ausgesprochen werden.  
 
Rechtsgrundlagen (in der jeweils gültigen Fassung): 
 
zu 1 - 3: § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Aufbau und Be-

fugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungs-
behördengesetz) in der Fassung vom 13. Mai 
1980 in Verbindung mit § 35 Satz 2 Verwal-
tungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVG NRW) in der Fassung vom 
12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom  
20. Mai 2014 (GV.NRW.S. 294) 

 
zu 4:       § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung 

(VwGO) vom 19. März 1991 
 
Zu 5:       §§ 55, 57, 62 und 63 Verwaltungsvollstreckungs-

gesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVG 
NRW) vom 19.02.2003, § 112 Justizgesetz 
Nordrhein-Westfalen von 26. Januar 2010 

 
Sachverhaltsdarstellung/Begründung 
 
Gem. § 14 Abs. 1 Ordnungsbehördengesetz (OBG) i. V. m. 
§ 35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) kann die Ord-
nungsbehörde durch Allgemeinverfügung die notwendigen 
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Maßnahmen treffen, um eine im einzelnen bestehende 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzu-
wehren. 
 
Eine Allgemeinverfügung ist dann zu erlassen, wenn ein 
Verwaltungsakt erlassen werden soll, der sich nicht an eine 
Einzelperson, sondern an einen nach allgemeinen Merkma-
len bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis richtet.  
 
Es muss sich um eine konkrete Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung handeln.  
Dies ist gegeben, wenn eine Sachlage oder ein Verhal-
ten bei ungehindertem Ablauf des objektiv zu erwarten-
den Geschehens mit Wahrscheinlichkeit die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung schädigen wird. Öffentliche 
Sicherheit im Sinne der Gefahrenabwehr ist die Unver-
letzlichkeit der objektiven Rechtsordnung, der subjekti-
ven Rechte und Rechtsgüter des Einzelnen sowie der 
Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates und der 
sonstigen Träger der Hoheitsgewalt. 
 
Mitglieder von Motorradclubs und rockerähnlichen 
Gruppierungen, die einzeln und organisiert durch erhebli-
che Aggressionen und schwerwiegende Gesetzesver- 
letzungen auffallen, treten in der Öffentlichkeit erfahrungs-
gemäß regelmäßig mit Bekleidungsstücken auf, die mit 
Abzeichen und Emblemen der jeweiligen Gruppierung 
versehen sind. Diese Kleidungsstücke werden durchgän-
gig und einheitlich von allen Mitgliedern getragen.  
Das uniformgleiche Tragen dieser Bekleidungsstücke er-
folgt als Ausdruck einer gemeinsamen Gesinnung und 
dient als Erkennungszeichen, welches sowohl von Mitglie-
dern desselben Clubs als auch von verfeindeten Clubs 
registriert wird. Das Tragen solcher Bekleidungsstücke in 
der Öffentlichkeit führte bereits häufig zur Provokation und 
schlussendlich auch zur Anwendung massiver Gewalt. 
Da das Thema „Rocker“ aufgrund der vielfältigen Berichter-
stattung in allen Medien sowie der zunehmenden Ansied-
lung von Motorradclubs in Oberhausen und Umgebung 
auch in der breiten Öffentlichkeit stets präsent ist, kommt es 
durch die Mitglieder der vorgenannten Vereinigungen 
immer wieder zu Auftritten, die eine massiv einschüchtern-
de Wirkung auf die allgemeine Bevölkerung haben. 
 
Nach Auskunft des Polizeipräsidiums Oberhausen wur-
den in Oberhausen polizeilich folgende Ereignisse in Zu-
sammenhang mit „Rockern“ festgehalten: 
 
Schüsse auf die Wohnung eines Mitglieds des 
Bandidos MC Oberhausen, 22.01.2012 
 
Unbekannte Täter geben am 22.01.2012 fünf Schüsse 
auf das Wohngebäude in Oberhausen ab, in dem sich 
die Wohnung eines Mitglieds des Bandidos MC Ober-
hausen befindet. 
 
Schießerei am Sterkrader Tor, 24.02.2013 
 
Beim Aufeinandertreffen zwischen mehreren Mitgliedern der 
Bandidos und Hells Angels kommt es auf dem Parkplatz 
des Sterkrader Tores zum Einsatz von Schusswaffen, wobei 
ein Mitglied der Hells Angels lebensgefährlich verletzt wird. 
 
Gefährliche Körperverletzung, Oberhausen Lipper-
feld 22, 20.03.2013 
 
Ein Mitglied des MC Saturdarah wird von ca. 6 Mitglie-
dern des Hells Angels Motorradclubs vor einem Fitness-
studio abgefangen und zusammengeschlagen. Es erlei-
det erhebliche Augenverletzungen. 
 

Schlägerei in Oberhausen, Marktstraße, 27.03.2013 
 
Nach einer Schlägerei zwischen Jugendlichen aus dem 
Hells Angels-Umfeld und anderen Jugendlichen eilen 
weitere Hells Angels-Mitglieder unverzüglich als Unter-
stützung herbei. 
 
Schlägerei Mellinghofer Straße, Gaststätte, 01.05.2013 
 
Als Türsteher eingesetzte Mitglieder der Hells Angels 
werden von zwanzig Gästen zusammengeschlagen. Zur 
Unterstützung der Türsteher kommen einige Mitglieder 
der Hells Angels hinzu. 
 
Oberhausen, Grenzstraße, 18.06.2013 
 
Der Betreiber einer Gaststätte wird von mehreren Mit-
gliedern der Hells Angels verbal und körperlich ange-
gangen und dabei leicht verletzt. 
 
07.07.2013 
 
Mehrere Mitglieder der Hells Angels verfolgen ein Mit-
glied der Bandidos auf Motorrädern, berücksichtigen 
hierbei weder Verkehrszeichen noch Helmpflicht. Nach-
dem die Hells Angels-Mitglieder zum Bandido-Mitglied 
aufschließen, wird dieser von seinem Motorrad getreten 
und verletzt sich erheblich. Anschließend bedrohen sich 
beide Parteien mit Stichwaffen. 
 
Schüsse auf PKW eines Mitglieds des Bandidos MC, 
10.11.2013 
 
Nach einer Schlägerei in einer Gaststätte im CentrO. wird 
ein Mitglied der Bandidos in seinem Pkw auf der Auto-
bahn A2 verfolgt und mehrfach beschossen. Im Heckbe-
reich werden insgesamt 15 Einschusslöcher festgestellt.  
 
Schüsse auf ein Mitglied des Bandidos MC West-
gate, 10.11.2013 
 
Auf ein Mitglied der Bandidos werden ca. 4 Schüsse ab-
gegeben, als dieses mit seinem PKW an einer roten 
Ampel hält. Dabei wird es von mehreren Projektilen ge-
troffen und erleidet Verletzungen am Hinterkopf und 
dem linken Lungenflügel.  
 
Festnahme eines Hells Angels MC Mitgliedes am 
21.01.2016: 
  
Am 21.01.2016 wurde ein Mitglied des Hells Angels MC 
in Oberhausen wegen Verdacht des Verstoßes gegen 
das Waffengesetz festgenommen.  
Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen wurden 
Schusswaffen und Kriegswaffen mit Munition sichergestellt. 
 
Schießerei auf Hamborner Altmarkt am 04.05.2022: 
  
Am 04.05.2022 wurden bei einer Schießerei auf dem 
Hamborner Altmarkt in Duisburg vier Personen durch 
Schüsse verletzt. Nach Angaben der Polizei Duisburg 
waren ca. 100 Personen aus dem Clan- und Rocker-
milieu an der Auseinandersetzung beteiligt. 
 
Des Weiteren zeigt ein Besuch von 57 Hells Angels-
Mitgliedern auf der Düsseldorfer Rheinkirmes im Jahr 
2013, dass auch Großveranstaltungen von Mitgliedern der 
Motorradclubs immer wieder als Rahmen für Macht-
demonstrationen und Provokationen missbraucht werden. 
 
Dieser Einschätzung ist zu folgen.  
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Zur Verhinderung der Austragung derartiger Provokatio-
nen und tätlicher Auseinandersetzungen im Rahmen der 
Sterkrader Fronleichnamskirmes kann die Behörde nach 
§ 14 Abs. 1 OBG die notwendigen Maßnahmen zur Ge-
fahrenabwehr ergreifen. 
 
Das verhängte Verbot ist vorliegend das verhältnismäßi-
ge Mittel, um die zuvor beschriebenen Gefahr i.S.d. § 14 
Abs. 1 OBG abzuwehren. 
 
Das Zeigen von Kennzeichnungen jeglicher Art, die auf 
die Mitgliedschaft in einem Motorradclub oder einer  
rockerähnlichen Gruppierung hindeuten, dient den Mit-
gliedern sowohl als Ausdruck einer gemeinsamen Ge-
sinnung wie auch als Erkennungsmerkmal. Die verwen-
deten Abzeichen, Embleme und Schriftzüge ermög- 
lichen insbesondere anderen Gruppenmitgliedern eine 
prompte und sichere Zuordnung zur jeweiligen Grup-
pierung. Anhand der polizeilich festgehaltenen Ereig-
nisse lässt sich erkennen, dass die Mitgliedschaft in ver-
schiedenen, gegebenenfalls verfeindeten Gruppierun-
gen zu Auseinandersetzungen führen kann. Wird diese 
Mitgliedschaft offensichtlich zur Schau getragen, kann 
dieses Verhalten auf der Gegenseite schwerwiegende 
Reaktionen bis hin zu Gewaltanwendungen provozieren. 
 
Es ist davon auszugehen, dass das Fehlen von Beklei-
dungsstücken mit Abzeichen, Emblemen, Schriftzügen, 
Colours oder sonstigen Kennzeichnungen der Gruppierun-
gen die Identifizierung eines Kirmesbesuchers als Rocker 
oder als Mitglied einer rockerähnlichen Gruppierung deut-
lich erschwert. Die Gefahr von Auseinandersetzungen  
zwischen Mitgliedern von Motorradclubs und rockerähn-
lichen Gruppierungen lässt sich dadurch einschränken. 
 
Die Allgemeinverfügungen zu den Veranstaltungen in 
den Jahren 2014 bis 2018 haben zum gewünschten Er-
folg geführt. Positive Erfahrungen mit vergleichbaren 
Allgemeinverfügungen haben außerdem die Freie 
Hansestadt Bremen und die Stadt Duisburg gemacht. 
Das sogenannte Kuttenverbot erweist sich somit als 
geeignete Maßnahme, um die Gefahr der weiteren 
Eskalation von öffentlich ausgetragener Gewalt durch 
Mitglieder von Motorradclubs und Mitgliedern von  
rockerähnlichen Gruppierungen abzuwehren. 
 
Nach einer Gefährdungsbewertung der Polizei ist die 
Rockerlage in Nordrhein-Westfalen nach wie vor ge-
prägt von Expansionsbestrebungen der Motorradclubs. 
Damit in Zusammenhang stehen Gefährdungslagen und 
Gewaltdelikte bis hin zu schwersten Körperverletzungs- 
und Tötungsdelikten. Dahinter stehen nach polizeilichen 
Erkenntnissen Konfliktlagen um selbst erhobene Ge-
bietsansprüche und Einflussbereiche. 
 
Es ist auch zukünftig jederzeit mit gewalttätigen Ausein-
andersetzungen zwischen Mitgliedern verfeindeter 
OMCGs und rockerähnlicher Gruppierungen zu rechnen. 
Dabei entstehen auch Gefahren für Dritte. Eine Beruhi-
gung der Lage ist nicht zu erwarten. Nach polizeilichen 
Feststellungen sind verschiedene Brennpunkte erkennbar: 
 
- Im Kontext der Expansionsbestrebungen des Satur-

darah MC waren im Dezember 2013 mehrere gewalttä-
tige Auseinandersetzungen zwischen den Hells Angels 
MC und dem Saturdarah MC in Aachen festzustellen. 

 
- Das feindschaftliche Verhältnis zwischen dem Bandidos 

MC und dem Hells Angels MC kann jederzeit aufgrund 
kurzfristig eskalierender Konfliktlagen zu schwersten 
Straftaten führen, was zuletzt durch die Verwendung von 
Schusswaffen am 10.11.2013 in Oberhausen gegen ein 

Mitglied des Bandidos MC belegt wird. 
 
- Konfliktpotential bietet nach wie vor die Aufspaltung 

des Hells Angels MC in Nomads Turkey/Turkey 
Nomads und sogenannte „Old-School“-Anhänger. Der 
OMCG-interne Konflikt hat sich etwas beruhigt, ist je-
doch ungelöst, der Ausgang offen. Mit weiteren Aus-
einandersetzungen ist auch hier zu rechnen. 

 
- Schwelende Konflikte innerhalb der Hells Angels-

Anhängerschaft gipfeln in einer Schießerei in Frankfurt 
am 05.05.2016, bei der ein Hells Angels-Mitglied zwei 
Mitglieder des Clubs schwer verletzt. 

 
- Am 07.10.2016 wird der Clubchef der Gießener Hells 

Angels, Aygün Mucuk, mit mindestens 16 Schüssen 
umgebracht - Racheakte sind nicht auszuschließen. 

 
- Örtliche Brennpunkte im Zusammenhang mit Aktivi-

täten von Angehörigen des Hells Angels MC Nomads 
Turkey bzw. Hells Angels MC Turkey Nomads beste-
hen aktuell in Aachen, Bielefeld, Duisburg, Mülheim  
a. d. R. und Oberhausen. 

 
- Aggressionshandlungen gegen eingesetzte Polizei-

kräfte sind nicht auszuschließen. Eigensicherungs-
maßnahmen sind unbedingt zu beachten. 

 
Auch nach einer Lage- und Gefährdungsbewertung des 
Landeskriminalamtes NRW Düsseldorf stellen die auf-
geführten aktuellen Geschehensabläufe im Bereich 
Oberhausen, Herne und Essen eine andauernde Kon-
fliktbereitschaft und vorhandenes Konfliktpotential dar.  
 
Nach plausibler polizeilicher Lageeinschätzung ist daher 
mit hoher Wahrscheinlichkeit von aggressiven Ausein-
andersetzungen verfeindeter Gruppierungen auf der Sterk-
rader Fronleichnamskirmes auszugehen, sofern diese auf 
dem Veranstaltungsgelände aufeinandertreffen sollten und 
dabei die in Anlage 1 genannten Bekleidungsgegenstände 
tragen. Diese Auseinandersetzungen können zu massiven 
Rechtsguts- und Gesetzesverletzungen führen. 
 
Angesichts der bereits stattgefundenen, vorangegangenen 
Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Rocker-
Gruppierungen ist insbesondere zu besorgen, dass das 
Zurschaustellen des Namens, des Symbols oder sonstiger 
Kennzeichnungen einer Zugehörigkeit oder der Unterstüt-
zung einer solchen Gruppierung durch eine Person im Hin-
blick auf die von der Polizei überzeugend dargelegte grund-
sätzliche Rivalität zwischen den Gruppierungen nach der 
polizeilichen Erfahrung auch gewalttätige Auseinanderset-
zungen mit einschließt, Angehörige anderer Gruppierungen 
dazu bewegt, diese Person mit körperlicher Gewalt anzu-
greifen. Das Zurschaustellen des Namens, des Symbols 
oder sonstiger Kennzeichnungen einer Zugehörigkeit oder 
der Unterstützung einer solchen Gruppierung auf der Sterk-
rader Fronleichnamskirmes gewinnt damit eine Gefahren-
qualität, die es zuverlässig abzuwehren gilt. 
 
Das angeordnete Verbot ist hinreichend bestimmt. 
 
Es stellt nur einen - unter den vorgenannten Gründen ge-
rechtfertigten - relativ geringfügigen Eingriff in die persön-
lichen Rechte des Einzelnen dar, indem diesem lediglich 
nicht gestattet ist, Kleidungsstücke mit den genannten Ab-
zeichen, Emblemen, Kennzeichnungen, Colours und 
Schriftzügen im Verbotsbereich zu tragen, er sich ansons-
ten aber in diesem frei bewegen darf. Im Hinblick auf die 
zu erwartende erhebliche Gefahrenlage im Zusammen-
hang mit einem uniformierten Auftreten tritt zudem das je-
weilige Individualinteresse hinter dem nachhaltigen öffent-
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lichen Interesse an der zuverlässigen Unterbindung der 
erheblichen Gefahrenlage zurück.  
Das mit dieser Entscheidung verfolgte Ziel dient allein dem 
vorgenannten Zweck der Gefahrenabwehr, sie ist geeig-
net, erforderlich und zudem angemessen, um die öffentli-
che Sicherheit zu gewährleisten und die betroffenen 
Rechtsgüter und die Rechtsordnung zu schützen. Sie be-
einträchtigt den Einzelnen nur minimal. Ein gleichermaßen 
geeignetes, milderes Mittel steht nicht zur Verfügung. Zu-
dem bietet sich keine weniger einschneidende Maßnahme 
als das Bekleidungs- bzw. Kennzeichnungsverbot erkenn-
bar an, um die dargelegten Gefahren abzuwehren. Ange-
sichts der hohen Gefahrenlage ist das Verbot auch ange-
messen und das Verbot für den Einzelnen auch zumutbar. 
 
Dabei wird insbesondere berücksichtigt, dass das Ver-
bot ausschließlich während der in Punkt 3 angegeben 
Zeiten gültig ist. Zu den übrigen Zeiten ist es nicht wirk-
sam, da dann auch kein erhöhter Besucherverkehr statt-
findet. Damit wird der individuellen Freiheit des Einzel-
nen ausreichend Rechnung getragen. 
 
Es ist daher verhältnismäßig und unter Ausübung pflicht-
gemäßen Ermessens im dringenden Interesse der Ge-
fahrenabwehr geboten bzw. sachgerecht, zum Schutze 
der Allgemeinheit und hochwertiger Rechtsgüter wie ins-
besondere der körperlichen Integrität und bedeutsamer 
Eigentumswerte diese Allgemeinverfügung zu erlassen. 
Deshalb tritt hier im Rahmen der Ausübung des pflichtge-
mäßen Ermessens das jeweilige Privatinteresse am 
Tragen dieser Bekleidung klar hinter dem öffentlichen 
Interesse am Schutz der Allgemeinheit sowie der öffent-
lichen Sicherheit zurück. Insoweit ist die hier getroffene 
Maßnahme erforderlich, geeignet und auch angemessen, 
die zuvor beschriebenen Gefahrenpotenziale auszu-
schließen, zumindest aber so zu minimieren, dass mögli-
che Schadenseintritte allenfalls von geringer Natur wären. 
 
Im Rahmen der Ermessungsausübung und unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßig-
keit stellt der Erlass eines Trage- und Mitführverbotes von 
Bekleidungsstücken mit Abzeichen, Emblemen, Schrift-
zügen, Colours oder sonstigen Kennzeichnungen der 
Motorradgruppierung oder rockerähnlichen Gruppierun-
gen eine geeignete, erforderliche und angemessene 
Maßnahme dar, um die Gefahr abzuwehren. Das Trage- 
und Mitführverbot wird ausschließlich auf die Kirmestage 
und auch da nur auf bestimmte Stunden begrenzt. 
Darüber hinaus gilt das Trage- und Mitführverbot nur in 
einem räumlich eng begrenzten Bereich. Mildere Mittel 
zur Abwehr der Gefahr sind nicht erkennbar.  
 
Begründung zur Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 
Die sofortige Vollziehung dieser Entscheidung wird an-
geordnet. Ein ggf. eingelegtes Rechtsmittel gegen die ge-
troffene Anordnung hat daher keine aufschiebende 
Wirkung. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung, die 
auf § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) gestützt wird, ist im öffentlichen Interesse erfor-
derlich, da die Kirmes bereits am 15.06.2022 beginnt und 
eine Entscheidung in einem evtl. Hauptsacheverfahren 
gegen die Verfügung wegen der vorliegenden konkreten 
Gefahr nicht abgewartet werden kann. Es muss sicherge-
stellt sein, dass die am 15.06.2022 beginnende Kirmes in 
einem ordnungsgemäßen und für alle Besucher sicheren 
Rahmen ablaufen kann. Vor diesem Hintergrund muss das 
private Interesse eines jeden Einzelnen an der aufschie-
benden Wirkung eines Rechtsmittels in Abwägung zu den 
Interessen der Allgemeinheit an der Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit deutlich zurückstehen, zumal dem 
Einzelnen der Besuch der Kirmes nicht verwehrt wird. 

Begründung der Zwangsmittelandrohung 
 
Gemäß §§ 55, 57, 60 und 63 VwVG NRW kann zur Durch-
setzung eines vollziehbaren Verwaltungsaktes ein verhält-
nismäßiges Zwangsgeld angedroht werden. Vorliegend ist 
die Androhung eines Zwangsmittels geboten, um die Be-
folgung des ausgesprochenen Verbotes im öffentlichen In-
teresse sicher zu stellen. Der vorliegende Verwaltungsakt 
ist mit der Androhung der sofortigen Vollziehung versehen 
und daher vollziehbar. Gegenstand der getroffenen Ver-
fügung ist ein Verbot, mithin eine Unterlassungsverpflich-
tung. Das Zwangsgeld ist das einzige Zwangsmittel zur 
Erzwingung derartiger unvertretbarer Handlungen, die nur 
der Betroffene persönlich vornehmen kann.  
 
Bei der Bemessung der Zwangsgeldhöhe wurde davon 
ausgegangen, dass nur ein Zwangsgeld in einer spürba-
ren Höhe geeignet sein wird, die Adressaten dieser 
Allgemeinverfügung zu einer Befolgung des ausgespro-
chenen Verbotes zu veranlassen. Der festgelegte Be-
trag in Höhe von 500,- € ist hierfür ausreichend und im 
öffentlichen Interesse am Schutz der Allgemeinheit und 
der Kirmesbesucher im Besonderen angemessen.  
 
Bekanntgabe 
 
Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 Absatz 3 
und 4 Verwaltungsverfahrensgesetz Nordrhein-West-
falen (VwVfG) öffentlich bekannt gemacht und gilt am 
Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Oberhausen als bekanntgegeben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Klage bei dem 
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213 
Düsseldorf, erhoben werden. 
 
Die Klage kann auch durch Übermittlung eines elektroni-
schen Dokuments an die elektronische Poststelle des Ge-
richts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss 
für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es 
muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der 
verantwortenden Person versehen sein oder von der ver-
antwortenden Person signiert und auf einem sicheren 
Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO einge-
reicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung 
geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen 
sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die tech-
nischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechts-
verkehrs und über das besondere elektronische Behör-
denpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - 
ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Hinweis: 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite 
www.justiz.de. 
 
Oberhausen, 25.05.2022 
 
Stadt Oberhausen 
Dezernat 4 
Bürgerservice, Öffentliche Ordnung, Personal und IT 
In Vertretung 
 
Jehn 
 
Anlage 1: Symbole der bezeichneten Gruppen 
Anlage 2: Abbildung des räumlichen Geltungsbereiches 
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Anlage 1 
 
Outlaw Motorcycle Gang (OMCG) 
 

 

BANDIDOS MC 

 

Hells Angels MC 

Satudarah MC 

 

Outlaws MC 
 

 

Gremium MC 
 

 

No Surrender MC 
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Mongols MC 

 

 

Red Devils MC 

 

 

Guardians MC 

 

Support 81 

 

 

Chicanos MC 
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Hermanos MC 

 

 

The Clan 81 

 

 

Caballeros MC 

 

 

Malditos MC 

 

 

Blood Brothers MC 
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Crew 45 

 

 

Brothers MC 

 

 

Turkos MC 

 

 

Osmanen BC 

 
Rockerähnliche Gruppierung/Streetgang 
 

 

Black Jackets 
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United Tribuns 

 

Freeway Rider’s 

 
 
Schriftzüge 
 

 
 

Respect Few, Fear None 

 

Expect no mercy 
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Signum 
 

 

1%er 

 

1% 
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K 2671 

 
Postvertriebsstück 

 
- Entgelt bezahlt -  

 
DPAG

 
Die Artothek gibt den Benutzenden die Möglichkeit, 
qualifizierte Kunstwerke, Grafiken und Kleinplas-
tiken gegen geringes Entgelt (für drei Monate 11,-- 
Euro, für sechs Monate 22,-- Euro je Kunstwerk) 
auszuleihen. 
 
Sie bietet neben eigenem Bestand Leihgaben der 
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, des 
Kunstvereins Oberhausen, des Arbeitskreises 
Oberhausener Künstler sowie Jahresgaben des 
Kunstvereins Oberhausen und Arbeiten aus der 
Malschule. Die Leihgaben des Arbeitskreises 
Oberhausener Künstler und Jahresgaben des 
Kunstvereins Oberhausen sind käuflich. 
 
Nächste Ausleihe: 

Donnerstag, 2. Juni 2022 

Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, 

Konrad-Adenauer-Allee 46 

 
Auskunft: 

Bereich 0-8 Kunst/Artothek, Tel. 0208 41249-22 

Ausleihe von Kunstwerken

 

 

 

 

 

 

 

 

Die seit Februar 1967 bestehende Malschule führt 

unter Leitung von Künstlern und Pädagogen Kurse 

für Kinder ab vier Jahren und Jugendliche im Mal-

schulgebäude (ehemalige Styrumer Schule), 

Grevenstraße 36, und in den Stadtteilen durch. 

 

Die Teilnehmenden werden durch ein differenzier-

tes Angebot verschiedenster Motive und Techniken 

mit der Vielfalt der bildnerischen Ausdrucks- 

möglichkeit bekannt gemacht. 

 

Jede/r Teilnehmende arbeitet entsprechend ihren/ 

seinen Neigungen, Interessen und Fähigkeiten 

ohne Vorgabe von Aufgabenstellungen. Die 

Gruppenleitungen stehen dabei beratend zur Seite. 

Es sollen keine festgesetzten Ziele erreicht werden. 

 

Deshalb ist ein Wechsel zwischen den Gruppen 

ebenso wie eine Neuaufnahme während des gan-

zen Jahres möglich. 

 

Eigene Tätigkeit von Kindern und Jugendlichen för-

dert die individuelle Bildsprache, führt zu prakti-

schen Fertigkeiten und hilft, Kunstwerke zu betrach-

ten und zu verstehen. 

 

Gemeinsam geplante Vorhaben schaffen Kontakte 

untereinander und fördern das Sozialverhalten der 

Gruppe. 

 

Vormerkungen für die Aufnahme im Herbst 2022 

nimmt der Bereich 0-8 Kunst/Malschule, Tel. 0208 

41249-22, montags bis freitags von 7 bis 16 Uhr 

entgegen.

Malschule 

für Kinder 

und Jugendliche
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